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Anlass und Zielsetzung 

ANLASS 

Die Stadt Ebersbach an der Fils plant in ihrem Stadtteil Roßwälden am östlichen Ortsrand die Erschlie-

ßung eines neuen Wohngebiets. Neben einer geplanten wohnbaulichen Nutzung möchte die Stadt den 

Bau eines Wohn- und Pflegestifts realisieren und so dem demografischen Wandel auch außerhalb des 

zentralen Stadtgebietes Rechnung tragen. 

Im rechtskräftigen Flächennutzungsplan ist der Bereich westlich der Landstraße L 1152 und östlich der 

Dorfstraße als geplante Wohnbaufläche dargestellt. Um eine bedarfsgerechte Siedlungsentwicklung zu 

gewährleisten, soll vorerst rund die Hälfte der im Flächennutzungsplan dargestellten Wohnbaufläche 

realisiert werden. Der Flurweg mit der Flurnummer 161 bildet daher den östlichen Rand des Plangebie-

tes. Durch die örtlichen Gegebenheiten, die wirtschaftliche Nutzung der vorhandenen Infrastruktur und 

die Anbindung an die Dorfstraße stellt das Gebiet eine sinnvolle städtebauliche Erweiterung des beste-

henden Siedlungskörpers dar. Die künftigen Festsetzungen des Bebauungsplans entsprechen dem ge-

nehmigten Flächennutzungsplan, d.h. gemäß § 8 Abs. 2 BauGB wird der Bebauungsplan aus dem Flä-

chennutzungsplan entwickelt. 

 

 Darstellung Abgrenzung Plangebiet im FNP (rot) 

ERFORDERNIS UMWELTBERICHT 

Nach § 2 Abs. 4 BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen die Belange des Umweltschutzes 

einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB) zu berück-

sichtigen und die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen zu ermitteln. Die Ergebnisse der 

Umweltprüfung werden im Umweltbericht dargestellt, welcher entsprechend den Vorgaben und der Glie-

derung der Anlage zu § 2a BauGB erstellt wird. Er wird sodann gesonderter Bestandteil der Begründung 

zum Bebauungsplan und dient als Grundlage für die Öffentlichkeitsbeteiligung sowie die Abwägung der 

Umweltbelange durch die Stadt. 
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INHALT UND WICHTIGE ZIELE DES BEBAUUNGSPLANS 

Siehe hierzu Punkt C in der Begründung zum Bebauungsplan. 

 

ZIELE DES UMWELTSCHUTZES 

FACHGESETZE 

Die folgenden grundsätzlichen und speziell für das Vorhaben relevanten Regelungen einschlägiger 

Fachgesetze werden bei der Umweltprüfung besonders berücksichtigt: 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), hier v.a. § 1 (1) Ziele des Naturschutzes und der Landschafts-

pflege; § 13 Allgemeine Grundsätze; § 14 Eingriffsregelung, § 18 Verhältnis zum Baurecht;  

Naturschutzgesetz Baden-Württemberg (NatSchG BW) 

Baugesetzbuch (BauGB), hier v.a. Ä 1 (5) (é) Grundsªtze der Bauleitplanung; Ä 1 (6) Nr. 1 (gesunde 

Wohn- und Arbeitsverhältnisse), Nr. 5 (Belange des Orts- und Landschaftsbilds), Nr. 7 (Belange des 

Umweltschutzes); § 1a (2) Sparsamer Umgang mit Grund und Boden und (3) Eingriffsregelung, Ver-

meidung- und Ausgleichsgebot.  

Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) allgemeine Grundsätze lt. § 1 Nachhaltige Sicherung oder 

Wiederherstellung der Funktionen des Bodens. 

Wassergesetz Baden-Württemberg (WG) bzw. Wasserhaushaltsgesetz (WHG), v.a. § 12 (3) WG 

Erhaltung und Verbesserung des Wasserrückhaltevermögens und § 12 (5) WG Berücksichtigung der 

Belange der Grundwasserneubildung bei Baumaßnahmen. 

 

PLÄNE UND PROGRAMME 

Regionalplan (Verband Region Stuttgart, Stand 1998) 

Landschaftsrahmenplan (Verband Region Stuttgart, Stand 1998) 

 

SCHUTZAUSWEISUNGEN 

Im Plangebiet und in der näheren Umgebung existieren keine gesetzlich geschützten Biotope oder 

Landschaftsbestandteile. Auch ist das Gebiet nicht Bestandteil von Schutzgebieten wie Naturschutz-, 

Vogelschutz-, FFH-, Waldschutz- oder Landschaftsschutzgebiet. Es liegt auch nicht in einem Wasser-

schutzgebiet oder einer Wasserschutzgebietszone. 
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 Übersicht Schutzgebiete und geschützte Biotope, Quelle: LUBW Kartendienst. Plangebiet rot markiert 

 

In der Raumnutzungskarte des Regionalplans ist ersichtlich, dass für das Plangebiet keine Festlegun-

gen zur Freiraumstruktur bestehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Festlegungen Freiraumstruktur Verband Region Stuttgart, Quelle: RegioRISS. Plangebiet rot markiert 
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Bestandsaufnahme und Bewertung 

Die Bestandsaufnahme dient dem Ziel, den aktuellen Zustand von Naturhaushalt und Landschaft fest-

zustellen und damit die Basis für eine Bewertung der Leistungsfähigkeit vor dem Eingriff zu erhalten. 

Um die komplexen Sachverhalte und Wirkungsgefüge Naturhaushalt und Landschaft messbar zu ma-

chen, werden die Bestandteile in Teilfunktionen und Schutzgüter aufgegliedert. Diese sind: 

¶ Schutzgut Mensch inkl. Erholung 

¶ Kultur- und Sachgüter 

¶ Natur und Landschaft 

o Arten und Biotope 

o Boden  

o Wasser 

o Klima, Luft 

o Landschaftsbild 

Die Erfassungsergebnisse ergeben die generelle Zuordnung (für jedes Schutzgut getrennt) zu einer der 

folgenden 3 Wertstufen (nach UM 1996): 

Wertstufe 1: Bereich mit besonderer Bedeutung für das Schutzgut 

Wertstufe 2: Bereich mit allgemeiner Bedeutung für das Schutzgut 

Wertstufe 3: Bereich mit geringer Bedeutung für das Schutzgut. 

Für einige Schutzgüter sind in den vorgenannten Arbeitshilfen differenziertere Bewertungsmodelle vor-

gesehen. Dabei gelten folgende Zuordnungen: 

Definition d. naturschutzfachlichen 

Bedeutung  

(UM 1996) 

Wertstufe Basismodul Wertstufe Standard-/Fein-/Pla-

nungsmodul 

Ökokonto-Verordnung BW 

Besondere Bedeutung 

V (sehr hoch) oder A 33-64 

IV (hoch) oder B 17-32 

Allgemeine Bedeutung III (mittel) oder C 9-16 

Geringe Bedeutung 

II (gering) oder D 5-8 

I (sehr gering) oder E 1-4 

 

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG 

Das Plangebiet liegt am östlichen Ortsrand von Roßwälden. Es grenzt im Norden, Westen und Süden 

an die bestehende Wohnbebauung an. Im Osten schließen sich landwirtschaftliche Flächen an. Das 

Gelände wird im Norden und Westen durch die Dorfstraße begrenzt und im Osten durch einen Flurweg. 

Im Süden grenzt der Friedhofweg an. Die genaue Abgrenzung ist im Lageplan zum Aufstellungsbe-

schluss vom 14.06.2016 dargestellt. Die Fläche weist keine größeren Höhenunterschiede auf und steigt 

sanft um ca. 3 m von West nach Ost an. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst ca. 1,6 ha. 



Stadt Ebersbach a. d. Fils Bebauungsplan ĂUnterer Morgenñ 
   

   

 

  8/33 

 

 Ausschnitt Lageplan Aufstellungsbeschluss mit 

 Geltungsbereich, Quelle: mquadrat 

 Luftaufnahme, Quelle: Umwelt- und Kartendienst online 

(UDO) der LUBW. Plangebiet rot markiert

 

 

 Ausschnitt zeichnerischer Teil mit Geltungsbereich, Quelle: mquadrat 

NUTZUNG  

Bei dem Plangebiet handelt es sich größtenteils um landwirtschaftliche Flächen, die als Acker und In-

tensivgrünland bewirtschaftet werden. Lediglich im südwestlichen Bereich besteht auf dem Flurstück 

1816 und auf einem Teil des Flurstücks 151/1 eine Wohnbebauung. Diese ist mit einer Hecke und ver-

schiedenen Gehölzstrukturen eingegrünt. Das Flurstück 1816/1 wird als Parkplatz genutzt und stellt 

eine asphaltierte Fläche dar. Dieser Bereich und das Siedlungsgebiet bleiben baulich erhalten. Entlang 

dem nördlichen und westlichen Rand des Plangebiets verläuft eine Baumreihe auf einer Böschung, die 

zur Dorfstraße hin steil abfällt. 


















































